
Honoraraufstellung der SVBI – Sachverständigenbüro für Immobilienbewertung GbR 

 

1) Anwendungsbereich 
 

a) Die folgenden Honorarsätze orientieren sich an der Honorar-Richtline für 

Immobilienbewertungen (HonRIb) der Sprengnetter Real Estate Services GmbH 

b) Die Honorarsätze gelten für die Erstattung förmlicher Marktwertgutachten im Rahmen einer 

Einzelbeauftragung 

 

2) Grundhonorar für die Wertermittlung 
 

a) Die Honorare für die Ermittlung des Wertes von Grundstücken, Gebäuden und anderen 

Bauwerken oder von Rechten an Grundstücken (z. B. Erbbaurechten) sind der nachfolgenden 

Honorartafel zu entnehmen. Honorarsätze für Zwischenstufen der in der Honorartafel 

angegebenen Werte sind durch lineare Interpolation zu ermitteln. 

b) Das Honorar richtet sich nach dem Wert der Immobilien oder Rechte, der nach dem Zweck 

der Ermittlung festgestellt wird. Wertminderungen infolge besonderer objektspezifischer 

Grundstücksmerkmale werden nicht honorarmindernd berücksichtigt (Beispiel: Nießbrauch, 

Wohnungsrecht, Wegerechte, o.ä.)  

c) Wertermittlungen, bei denen Schwierigkeiten nach Absatz d) vorliegen, werden der 

Schwierigkeitsstufe der folgenden Honorartafel zugeordnet. 

d) Gründe für die Einordnung in die Schwierigkeitsstufe können insbesondere vorliegen bei 

Wertermittlungen: 

- für Erbbaurechte, Nießbrauch und Wohnrechte, sonstige Rechte sowie Baulasten, 

- bei städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Umlegungen und 

Enteignungen, 

- unterschiedliche Nutzungsarten auf einem Grundstück, 

- Berücksichtigung von Schadensgraden, 

 

3) Nebenkosten 
 

a) Die bei der Ausführung des Auftrags entstehenden Nebenkosten des Auftragnehmers 

werden, soweit sie erforderlich sind, neben den Honoraren dieser Honorarrichtline 

berechnet. Hierzu gehören insbesondere: 

- Kosten für Auskünfte und Unterlagen (allen voran behördliche, sowie Kosten durch 

Hausverwaltungen), die die SVBI – Sachverständigenbüro für Immobilienwertermittlung 

GbR im Rahmen der Auftragserledigung beschafft.  

b) Weiter Nebenkosten, z.B. An- und Abfahrt, Druckkosten, Versandkosten o.ä. entstehen 

nicht 

  

4) Zahlung 
 

Die Zahlung wird fällig nach Zugang des Gutachtens an den Auftraggeber. Die Rechnung ist 

meiner 8-tägigen Zahlungsfrist fällig. 

 

 

 



5) Honorartafel 

 

 

 


